
Zustellungen werden nur an 
die Bevollmächtigten erbeten 

   Reg.-Nr.: 
 
 VOLLMACHT  
 
 
 
Hiermit wird den   Rechtsanwälten Roth partner 

 
Rechtsanwalt Christian Janeczek Rechtsanwalt Raimund Kühne 
Rechtsanwalt Patrick Roth  Rechtsanwalt Richard Wünsche 
Rechtsanwalt Maximilian Probst 
 

 
in Sachen            
 
 
wegen     Ehescheidung 
 
 
Vollmacht erteilt 
 

zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluß von 
Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung 
von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften; 
 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art 
(z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions- 
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren, Gesamtvollstreckungs-, 
Konkurs- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners sowie Insolvenzverfahren). Sie 
umfaßt insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht 
ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, 
zurückzunehmen, oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen 
durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, 
insbesondere auch den Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen 
Stellen zu erstattenden Betrage entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Die Vollmacht gilt nicht für ein eventuelles Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Prozesskostenhilfe 
seit der rechtskräftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens. 
 
 
Wichtiger Hinweis gem. § 49 Abs. 5 BRAO: 
 
es wird daraufhingewiesen, dass sich die Höhe der zu erhebenden Gebühren nach dem 
Gegenstandswert richtet, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 
 
 
 
 
 
 
....................., den________________    ____________________ 
        (Unterschrift) 
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